
Merkmale

Freiwilligkeit

Keine Rechtspflicht zur Leistung

Negativbeispiel
Verurteilter zahlt

Ortskirchensteuer

Unentgeltlichkeit

Keine vertragliche Gegenleistung

Kein Entgeltcharakter

Entgeltcharakter hat

Eintritt + Spende (für Orgel)

Miete für Pfarrzentrum etc.

Loskauf bei Tombola (angestrebter
Gegenwert Gewinn)

Kaufpreisermäßigung z. B. bei Verkauf
von Waren an die Kirchengemeinde

Ausgabewirksamkeit

Geldabfluss

Abfluss aus geldwertem Vermögen
Sachspende

Wirtschaftliche Verfügung

Aufwandsspende Details s. u.

Beispiele
Darlehen an sich keine Spende

Zinsverzicht/-teilverzicht keine Spende keine unmittelbare Zuwendung
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